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B E K A N N T M A C H U N G  
I. 
 

Haushaltssatzung 
des Amtes Eiderkanal  

für das Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den  
§§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
20.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit        
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf    2.468.600 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   2.468.600 EUR 
 einem Jahresüberschuss von      --- 
 einem Jahresfehlbetrag von      --- 
 
2. im Finanzplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      2.424.300 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      2.373.600 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf       73.900 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf     221.200 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf          0 EUR 
 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf      0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf        800.000 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 31,20 Stellen. 
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§ 3 
 
Die Umlagesätze gemäß § 29 des Gesetzes über den Finanzausgleich in 
Schleswig-Holstein (FAG) werden wie folgt festgesetzt:   
 
                  für die Amtsumlage  
a.) von den Steuerkraftzahlen          

1.) der Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftl.  
Betriebe (Grundsteuer A) 

2.) der Grundsteuer für Grundstücke (Grundsteuer B) 
3.) der Gewerbesteuer             18,6 v. H. 
4.) Zuweisungen des Landes gem. § 31 a FAG    
5.) des Anteils an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer 

 
b.) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüssel- 
 zuweisungen abzüglich Finanzausgleichsumlage 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder 
Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 18 Amtsordnung i. V. m.  
§ 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 
EUR. 
 
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 18 Amtsordnung i. V. m. § 20 GemHVO-Doppik werden die in 
der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet. 
 
Osterrönfeld, 20.11.2012 
 
 
gez. Kläschen 
(Raimer Kläschen) 
Amtsvorsteher 

II. 
 
Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in 
der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
Osterrönfeld, 20.12.2012 
 
 
gez. Kläschen 
(Raimer Kläschen) 
Amtsvorsteher 
 

308



B E K A N N T M A C H U N G  
 

I. 
 

Haushaltssatzung 
des Schulverbandes Schacht-Audorf  

für das Haushaltsjahr 2 0 1 3 
 
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit und § 56 Abs. 2 des Schleswig-Holsteinischen 
Schulgesetzes wird nach Beschluss der Schulverbandsversammlung vom 
27.11.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit         
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf    1.672.200 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   1.672.200 EUR 
 einem Jahresüberschuss von           0 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von           0 EUR 
 
2. im Finanzplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      1.643.900 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf      1.517.300 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                0 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf     257.600 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf               0 EUR 
 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf   0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf     0 EUR 
  
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf   12,60 Stellen. 
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§ 3 
 
Die Schulverbandsumlage beträgt 1.332.300,00 EUR. 
 
Diese Umlage wird nach Maßgabe des Verteilungsbeschlusses wie folgt verteilt: 
 
1. Gemeinde Bovenau    72.572,84 EUR 
2. Gemeinde Haßmoor    34.324,99 EUR 
3. Gemeinde Ostenfeld    76.495,69 EUR 
4. Gemeinde Osterrönfeld  523.210,93 EUR 
5. Gemeinde Rade/R.    25.988,92 EUR 
5. Gemeinde Schacht-Audorf 517,326,65 EUR 
6. Gemeinde Schülldorf    82.379,98 EUR 
 
Summe:           1.332.300,00EUR 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder 
Eingehung der Schulverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder  
§ 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR. 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht 
dargestellten Budgets gebildet. 
 
 
Osterrönfeld, 27.11.2012 
 
gez. Liebsch 
(Jürgen Liebsch) 
Der Schulverbandsvorsteher 
 
 

II. 
 
Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in 
der Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
Osterrönfeld, 17.12.2012 
 
 
gez. Liebsch 
(Jürgen Liebsch) 
Schulverbandsvorsteher 
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B E K A N N T M A C H U N G  
 

I. 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
Gemeinde Bovenau 

 
für das Haushaltsjahr   2 0 1 3 

 
 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung vom 10.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit 
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf     1.696.700 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf     1.566.100 EUR 
 einem Jahresüberschuss von                    130.600 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von                     0 EUR 
 
2. im Finanzplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       1.680.300 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       1.336.500 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf                 0 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf      211.800 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf      0 EUR 
 
2. der Gesamtbetrag der Kredite zur Ablösung von Verbindlichkeiten   
      aus Kassenkredit gegenüber dem Amt Eiderkanal               0 EUR 
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3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf                             0 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf    0,34 Stellen. 
 

§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350  v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370  v. H. 

 
2. Gewerbesteuer 350  v. H. 

 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der 
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung 
erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR. 
 
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht darge-
stellten Budgets gebildet. 
 
 
Bovenau, 10.12.2012 
 
 
gez. Liebsch 
(Jürgen Liebsch) 
Bürgermeister 
 
 

II. 
 
Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
Osterrönfeld, 17.12.2012 
 
 
gez. Liebsch 
(Jürgen Liebsch) 
Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G 
I. 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

d e r 
 

Gemeinde Schülldorf 
 

für das Haushaltsjahr   2 0 1 3 
 
 

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertre-
tung vom 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnisplan mit 
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf     583.700 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf    675.000 EUR 
 einem Jahresüberschuss von        0  EUR 

 einem Jahresfehlbetrag von         91.300 EUR 
  
2. im Finanzplan mit          
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       566.700 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit auf       564.200 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf              0 EUR 
 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der  
 Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf       7.200 EUR 
 
festgesetzt. 

§ 2 
 
Es werden festgesetzt: 
 
1.  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und                               
 Investitionsförderungsmaßnahmen auf      0 EUR 
 
2.  der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf   0 EUR 
 
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf      0 EUR 
 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf    0,60 Stellen. 
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§ 3 
 

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 280  v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 280  v. H. 
 

2. Gewerbesteuer 330  v. H. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung des 
Bürgermeisters seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeord-
nung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. 
 
Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. 
 
 

§ 5 
 
Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht darge-
stellten Budgets gebildet. 
 
 
Schülldorf, 17.12.2012 

 
 

gez. Desens 
(Heinke Desens) 
 Bürgermeisterin 

 
 

II. 
 
Der zu dieser Haushaltssatzung gehörende Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der 
Amtsverwaltung Eiderkanal, Schulstraße 36, 24783 Osterrönfeld, öffentlich aus. 
 
Schülldorf, 28.12.2012 
 
 
gez. Desens 
(Heinke Desens) 
Bürgermeisterin  
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Gemeinde Osterrönfeld 
Sozial- und Kulturausschuss 
- Die Vorsitzende - 

 B E K A N N T M A C H U N G  
 

Ich lade Sie recht herzlich zu der am 
 

Donnerstag, 27. Juni 2013 um 19:30 Uhr  
 

im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes in Osterrönfeld, Schulstr. 36, 
stattfindenden öffentlichen Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses  

der Gemeinde Osterrönfeld ein. 
 
T A G E S O R D N U N G: 
 
1. Beschlussfassung über die Tagesordnung 

2. Verpflichtung der bürgerlichen Ausschussmitglieder 

3. Einwohnerfragestunde 

4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.02.2013 

5. Nachbesprechung Musikfestival und Dorffest am 27.04.2013 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung am Jubiläum „100 Jahre Hoch-
brücke 2013“ 

7. Beratung und Beschlussfassung über den Ankauf eines zeitsparenden Geschirrspü-
lers für die Bar des Bürgerzentrums 

8. Bericht zur Aktion Ferien(s)paß 

9. Mitteilungen der Ausschussvorsitzenden, Anfragen der Ausschussmitglieder 

10. Verschiedenes 

  

 Die nachstehenden Tagesordnungspunkte werden gemäß Beschlussfassung 
des Sozial- und Kulturausschusses voraussichtlich nicht öffentlich beraten: 
 

11. Hohe Geburtstage – 2. Halbjahr 2013 

12. Verschiedenes 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

gez. Schmidt-Weinand  

Ingeborg Schmidt-Weinand 
(Die Vorsitzende) 
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